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Nr. 7 – Stand: März 2023 

Wohngeld 

Wer kann Wohngeld erhalten? 

Wohngeld erhalten auf Antrag Mieter als Mietzuschuss oder Eigentümer als 

Lastenzuschuss je nach Zahl der Haushaltsmitglieder, der Miete (bei Mietern) oder 

Belastung (bei Eigentümern) und dem Einkommen der Haushaltsmitglieder. Auch wer nicht 

nur vorübergehend in einem Altenheim, einer Pflege- oder Betreuungseinrichtung lebt, 

kann wohngeldberechtigt sein. Zur Miete zählen auch die „kalten Betriebskosten“, zur 

Belastung die Kosten für Zinsen und Tilgung sowie die Kosten der Bewirtschaftung. 

Kein Wohngeld können in der Regel Menschen erhalten, die Bürgergeld, Hilfe zum 

Lebensunterhalt oder Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung beziehen oder 

beantragt haben, weil bei der Höhe dieser Leistungen die Unterkunftskosten berücksichtigt 

werden (Ausschluss vom Wohngeld). 

Wichtige Änderungen brachte das Wohngeld-Plus-Gesetz zum 01.01.2023. Dadurch sind 

deutlich mehr Haushalte wohngeldberechtigt und das durchschnittliche Wohngeld hat sich 

durch eine neue Wohngeldformel mehr als verdoppelt. Wenn Wohngeld ab 2022 bis ins 

Jahr 2023 bewilligt wurde, entscheidet die Wohngeldstelle zum 01.01.2023 neu aufgrund 

des Wohngeld-Plus-Gesetzes. 

Welche Miete oder Belastung wird berücksichtigt? 

Die Miete oder Belastung wird bis zu einem Höchstbetrag berücksichtigt. Das richtet sich 

nach dem Wohnort – es gibt 7 Mietenstufen von I bis VII – und der Zahl der zu 

berücksichtigenden Haushaltsmitglieder, also diejenigen, die nicht vom Wohngeld 

ausgeschlossen sind. Für die Kosten von Heizung und Warmwasser wurde durch das 

Wohngeld-Plus-Gesetz ein Zuschlag zum Höchstbetrag eingeführt 

(Heizkostenkomponente). Er soll den gestiegenen Energiekosten Rechnung tragen. 

Zudem wurde eine Klimakomponente eingeführt. Sie soll den gestiegenen Belastungen 

infolge von Modernisierungen zur Energieeinsparung Rechnung tragen. 

Welches Einkommen wird berücksichtigt 

Berücksichtigt wird das Einkommen aller zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder. Dabei 

werden vom Bruttoeinkommen jeweils 10 Prozent abgezogen für: 
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• Einkommensteuer/ Lohnsteuer 

• Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung oder 

vergleichbaren Versicherungen 

• Pflichtbeträge zur gesetzlichen Rentenversicherung oder Beiträge zu vergleichbaren 

Versicherungen 

Vom Einkommen gibt es Freibeträge, darunter: 

• 1.800 Euro für jedes schwerbehinderte Haushaltsmitglied mit einem Grad der 

Behinderung (GdB) von 100 oder für jedes pflegebedürftige Haushaltsmitglied (gilt 

nicht bei dauerhafter Pflege im Heim)1.320 Euro für Alleinerziehende mit 

mindestens einem Kind unter 18 Jahren 

• mindestens 1.200 Euro für jedes Haushaltsmitglied mit mindestens 33 Jahren an 

Grundrentenzeiten 

Welches Vermögen wird berücksichtigt? 

Im Wohngeldantrag wird nach „erheblichem Vermögen“ gefragt und nur das kann dazu 

führen, dass Sie kein Wohngeld erhalten. Erheblich ist ein Vermögen ab 60.000 Euro bei 

einer alleinstehenden Person. Für jedes Haushaltsmitglied kommen 30.000 Euro hinzu. 

Wo beantragen Sie Wohngeld und wie wird es ausgezahlt? 

Wohngeld beantragen Sie grundsätzlich bei der Wohngeldstelle (oft Amt für 

Wohnungswesen) der kreisfreien Stadt oder des Landkreises. Die Wohngeldstelle soll 

Wohngeld für 12 Monate bewilligen. Sie kann Wohngeld für höchstens 24 Monate 

bewilligen, wenn sich die Verhältnisse voraussichtlich nicht ändern. Das Wohngeld wird ab 

dem Ersten des Monats gezahlt, in dem Sie wohngeldberechtigt sind, frühestens ab dem 

Ersten des Monats, in dem Sie den Antrag gestellt haben. 

Ausnahme: Wenn Sie zum Beispiel im Januar 2023 Bürgergeld oder Sozialhilfe beantragt 

haben und nach Ablehnung des Antrags im Mai 2023 Wohngeld beantragen, wirkt dieser 

Antrag auf Januar 2023 zurück. 

Die Wohngeldstelle kann Wohngeld vorläufig zahlen, wenn Sie wahrscheinlich 

wohngeldberechtigt sind, die Feststellung zur Höhe aber länger dauern wird. Allerdings ist 

dann auch eine Rückzahlung überzahlten Wohngelds möglich. 

Wohngeld wird auf Antrag neu bewilligt, 

• wenn sich die Zahl der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder erhöht oder 

• wenn sich die Miete oder Belastung um mehr als 10 Prozent erhöht oder 
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• wenn sich das Einkommen der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder um mehr 

als 10 Prozent verringert. 

Der Wohngeldstelle müssen Sie mitteilen, 

• wenn sich die Zahl der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder verringert oder 

wenn sich die Miete oder Belastung um mehr als 15 Prozent verringert oder 

• wenn sich das Haushaltseinkommen der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder 

um mehr als 15 Prozent erhöht. Dann entscheidet die Wohngeldstelle neu über das 

Wohngeld. 

Weitere Informationen erhalten Sie über die Website des Bundesministeriums für Wohnen, 

Stadtentwicklung und Bauwesen www.bmwsb.bund.de 
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